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§ 20 NÖ ROG 2014 Grünland
 NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen gewidmeten Flächen gehören zum Grünland.

2. (2)Das Grünland ist entsprechend den örtlichen Erfordernissen und naturräumlichen Gegebenheiten in folgende

Widmungsarten zu gliedern:

1. 1a.Land- und Forstwirtschaft:Flächen, die der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen. Auf

diesen ist die Errichtung und Abänderung von Bauwerken für die Ausübung der Land- und Forstwirtschaft

einschließlich deren Nebengewerbe im Sinne der Gewerbeordnung 1994 sowie für die Ausübung des

Buschenschankes im Sinne des NÖ Buschenschankgesetzes, LGBl. 7045, zulässig.Weiters ist das Einstellen

von Reittieren zulässig, wenn dazu überwiegend landwirtschaftliche Erzeugnisse verwendet werden, die im

eigenen Betrieb gewonnen werden.Weiters sind im Hofverband zur Befriedigung der familieneigenen

Wohnbedürfnisse des Betriebsinhabers, wenn er Eigentümer des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes

ist, der dort wohnenden Betriebsübergeber und des künftigen Betriebsinhabers, sowie für die

Privatzimmervermietung als häusliche Nebenbeschäftigung bis höchstens 10 Gästebetten zulässig:

-Zubauten und bauliche Abänderungen

-die Wiedererrichtung bestehender Wohngebäude

-die zusätzliche Neuerrichtung eines Wohngebäudes

2. 1b.Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen:Die Widmung einer Land- und forstwirtschaftlichen Hofstelle ist

zulässig, wenn sich auf dieser Fläche bisher kein Wohngebäude im Rahmen einer Land- und Forstwirtschaft

befindet. Neben den in der Z 1a aufgezählten Bauwerken ist auch die erstmalige Errichtung eines

Wohngebäudes zulässig.

3. 2.Grüngürtel:Flächen zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und zur Trennung von sich gegenseitig

beeinträchtigenden Nutzungen (einschließlich immissionsabschirmender Maßnahmen) sowie Flächen mit

ökologischer Bedeutung. Die Gemeinde hat die Funktion und erforderlichenfalls die Breite des Grüngürtels

im Flächenwidmungsplan festzulegen.

4. 3.Schutzhäuser:Gast- und Beherbergungsbetriebe sowie Unterstandshütten, die für die Bedürfnisse des

fußwegigen Tourismus erforderlich sind.

5. 4.Erhaltenswerte Gebäude im Grünland:

1. a)Solche sind baubehördlich bewilligte Hauptgebäude, die das Ortsbild nicht wesentlich

beeinträchtigen.

2. b)Gebäude dürfen dann nicht als erhaltenswert gewidmet werden, wenn sie entweder der lit.a nicht

entsprechen oder wenn der Bestand oder die dem Verwendungszweck entsprechende Benützbarkeit

des Gebäudes durch Hochwasser, Steinschlag, Rutschungen, Grundwasser, ungenügende Tragfähigkeit

des Untergrundes, Lawinen, ungünstiges Kleinklima oder eine andere Auswirkung natürlicher

Gegebenheiten gefährdet oder die für den Verwendungszweck erforderliche Verkehrserschließung

nicht gewährleistet ist. Für erhaltenswerte Gebäude im Grünland gelten die Bestimmungen des Abs. 5.

3. c)Wohngebäude bzw. für Wohnzwecke genutzte Gebäudeteile können mit dem Zusatz „Standort“ (Sto)
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versehen werden, wenn sie vor der Festlegung des Zusatzes zumindest 10 Jahre hindurch

ununterbrochen für Wohnzwecke nutzbar waren. Bei bereits gewidmeten Geb müssen die

Voraussetzungen der lit. a und b zum Zeitpunkt der Anbringung des Widmungszusatzes noch vorliegen.

Dabei ist auch eine Beschränkung der Bruttogeschoßfläche unter das Höchstausmaß des Abs. 5 Z 6

und das Ausmaß des Bestandsgebäudes bzw. des auszuweisenden Gebäudeteils zulässig.

Sofern es insbesondere zur Umsetzung der Ziele des örtlichen Raumordnungsprogramms, zum Schutz des Ortsbilds,

auf Grund einer eingeschränkten Verkehrserschließung, zur Vermeidung von NutzungskonFikten oder auf Grund von

Naturgefahren, die weder den Bestand noch die Benutzbarkeit des Gebäudes gefährden, erforderlich ist, kann die

Gemeinde die Nutzung eines erhaltenswerten Gebäudes im Grünland durch eine Zusatzbezeichnung im

Flächenwidmungsplan einschränken bzw. dessen Erweiterungsmöglichkeiten unter die in Abs. 5 Z 1 und 2

vorgesehenen Obergrenzen eingrenzen. Gleichermaßen kann die Summe der GrundrissFächen aller Nebengebäude

eingeschränkt oder auf bis zu 100 m2 erhöht werden.

Eine solche Einschränkung kann auch generell für erhaltenswerte Gebäude im Grünland sowie deren Nebengebäude

im gesamten Gemeindegebiet oder in abgrenzbaren Teilbereichen davon festgelegt werden.

1. 5.Materialgewinnungsstätten:Flächen zur Gewinnung, Aufbereitung und Zwischenlagerung mineralischer

Rohstoffe sowie zur Ablagerung des grubeneigenen Restmaterials und für jenes Material, das zur Erfüllung der

behördlich aufgetragenen Rekultivierungsmaßnahmen erforderlich ist.

2. 6.Gärtnereien:Flächen, die der gewerblichen gärtnerischen Nutzung dienen.

3. 7.Kleingärten:Flächen für Kleingartenanlagen gemäß dem § 2 Z 2 des NÖ Kleingartengesetzes, LGBl. 8210.

4. 8.Sportstätten:Flächen für Sport- und Freizeitgestaltung im Freien.Erforderlichenfalls können die Sportarten im

Flächenwidmungsplan festgelegt werden.

5. 9.Spielplätze:Flächen, die für öffentliche Spielplätze bestimmt sind.

6. 10.Campingplätze:Flächen, die der Errichtung von Campingplätzen im Sinne des § 21 dienen.

7. 11.Friedhöfe:Flächen für Bestattungsanlagen (bei besonderer Kennzeichnung auch für Tiere).

8. 12.Parkanlagen:Flächen, die zur Erholung und/oder Repräsentation im Freien dienen und nach einem

Gesamtkonzept gestaltet und bepflanzt sind oder werden sollen.

9. 13.Abfallbehandlungsanlagen:Flächen, die der Sortierung, Aufbereitung, Verwertung und sonstigen Behandlung

und der Ablagerung (Deponierung) von Abfallstoffen dienen. Das Deponiegut sowie die Art der Verwertung darf

von der Gemeinde im Flächenwidmungsplan festgelegt werden.

10. 14.Aushubdeponie:Flächen zur Ablagerung von nicht verunreinigtem Bodenaushub.

11. 15.Lagerplätze:Flächen, die der vorübergehenden Lagerung von Waren aller Art – außerhalb von Gebäuden –

dienen.

12. 16.Ödland/Ökofläche:Flächen, die keiner oder nur einer unbedeutenden wirtschaftlichen Nutzung dienen.

13. 17.Wasserflächen:Flächen für fließende oder stehende Gewässer.

14. 18.Freihalteflächen:Flächen, die aufgrund öffentlicher Interessen (Hochwasserschutz, Umfahrungsstraßen,

besonders landschaftsbildprägende Freiräume u. dgl.) von jeglicher Bebauung freigehalten werden sollen. Der

Zweck der Freihaltefläche darf durch einen Zusatz zur Signatur ausdrücklich festgelegt werden.

15. 19.Windkraftanlagen:Flächen für Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Windkraft mit einer

Engpassleistung von mehr als 20 kW; erforderlichenfalls unter Festlegung der Anzahl der zulässigen

Windkraftanlagen und der zulässigen Nabenhöhe am gleichen Standort. Es ist ausreichend, wenn die für das

Fundament einer Windkraftanlage erforderliche Fläche gewidmet wird, wobei bei einer Wiedererrichtung die

zentrale Koordinate (der Mittelpunkt) der Windkraftanlage auf dieser Fläche zu liegen kommen muss.

16. 20.Kellergassen:Flächen, welche erhaltenswerte Ensembles von landwirtschaftlichen Kellern und Presshäusern

aufweisen. Presshäuser sind Gebäude im direkten funktionalen und baulichen Zusammenhang mit einem Keller,

der zur Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten dient. Diese Bauwerke dürfen sowohl für

landwirtschaftliche Betriebszwecke als auch für ähnliche private, touristische und gastronomische Nutzungen

verwendet, wiedererrichtet oder im untergeordneten Verhältnis umgebaut und vergrößert werden. Die

Umgestaltung zu Wohnhäusern ist nicht zulässig. Die Wiedererrichtung von Presshäusern ist zulässig, wenn die

Sanierung des bestehenden Presshauses mit einem unverhältnismäßig hohen technischen und wirtschaftlichen

Aufwand verbunden wäre. Die Neuerrichtung von Presshäusern ist dann zulässig, wenn innerhalb der
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Kellergasse kleinräumige Lücken zwischen bestehenden Presshäusern geschlossen werden und die vorhandene

Struktur berücksichtigt wird.

17. 21.Photovoltaikanlagen:Flächen für eine Anlage oder Gruppen von Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie

aus Photovoltaik (ausgenommen auf Bauwerken), wenn die Anlage oder Gruppen von Anlagen, die in einem

räumlichen Zusammenhang stehen, eine Engpassleistung von mehr als 50 kW aufweisen; erforderlichenfalls

unter Festlegung der beanspruchten Flächen und/oder der zulässigen Anlagenarten (z. B. Anlage mit

Ökologiekonzept). In einem räumlichen Zusammenhang stehen jedenfalls Anlagen auf einem Grundstück oder

auf angrenzenden Grundstücken; ungeachtet dessen sind für die Beurteilung die Kriterien des Abs. 3d

heranzuziehen.

1. (3)Bei der Widmung einer Fläche als Materialgewinnungsstätte hat die Gemeinde die Folgewidmungsart

auszuweisen. Wenn es der Grundwasserschutz erfordert, darf die Widmungsart Land- und Forstwirtschaft oder

Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen als Folgewidmungsart nicht festgelegt werden.

2. (3a)Bei der Widmung einer Fläche für Windkraftanlagen müssen

1. 1.eine mittlere Leistungsdichte des Windes von mindestens 220 Watt/m² in 130 m Höhe über dem Grund

vorliegen und

2. 2.folgende Mindestabstände eingehalten werden:

-1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland und Bauland-Sondergebiet mit erhöhtem Schutzanspruch

-750 m zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden und erhaltenswerten Gebäuden im Grünland (Geb),

Grünland Kleingärten und Grünland Campingplätzen

-2.000 m zu gewidmetem Wohnbauland (ausgenommen Bauland-Gebiete für erhaltenswerte

Ortsstrukturen), welches nicht in der Standortgemeinde liegt. Wenn sich dieses Wohnbauland in einer

Entfernung von weniger als 800 m zur Gemeindegrenze befindet, dann beträgt der Mindestabstand zur

Gemeindegrenze 1.200 m. Mit Zustimmung der betroffenen Nachbargemeinde(n) können die

Mindestabstände auf bis zu 1.200 m zum gewidmeten Wohnbauland reduziert werden.

Bei der Widmung derartiger Flächen ist auf eine größtmögliche Konzentration von Windkraftanlagen hinzuwirken

und die Widmung von Einzelstandorten nach Möglichkeit zu vermeiden.

3. (3b)Die Landesregierung hat durch die Erlassung eines Raumordnungsprogrammes Zonen festzulegen, auf

denen die Widmung “Grünland – Windkraftanlage” zulässig ist. Dabei ist insbesondere auf die im Abs. 3a

festgelegten Abstandsregelungen, die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit des Gebietes,

des Orts- und Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des Alpenraumes, auf die vorhandenen und

geplanten Transportkapazitäten der elektrischen Energie (Netzinfrastruktur) und auf Erweiterungsmöglichkeiten

bestehender Windkraftanlagen (Windparks) Bedacht zu nehmen. Nach Möglichkeit ist eine regionale

Ausgewogenheit anzustreben. Im Raumordnungsprogramm können weitere Festlegungen getroffen werden (z. B.

Anzahl der Windkraftanlagen in einer Zone).

4. (3c)Die Landesregierung hat in einem überörtlichen Raumordnungsprogramm Zonen festzulegen, auf denen die

Widmung Grünland-Photovoltaikanlage auf einer Fläche von insgesamt mehr als 2 ha zulässig ist. Dabei ist

insbesondere auf die Erhaltung der Nutzbarkeit hochwertiger landwirtschaftlicher Böden, die Geologie, die

Interessen des Naturschutzes bzw. übergeordnete Schutzgebietsfestlegungen (einschließlich der Freihaltung von

Wildtierkorridoren), die Erhaltung wertvoller Grün- und Erholungsräume, das Orts- und Landschaftsbild, die

Vermeidung der Beeinträchtigung des Verkehrs, die vorhandene und geplante Netzinfrastruktur, vorbelastete

Gebiete, Altstandorte sowie die Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Photovoltaikanlagen Bedacht zu

nehmen. Im überörtlichen Raumordnungsprogramm können weitere Festlegungen getroffen werden (z. B.

maximale Größe der Photovoltaikanlagen in einer Zone, Regelungen für innovative Anlagen).

5. (3d)Bei der Widmung einer Fläche für Photovoltaikanlagen ist insbesondere auf die Erhaltung der Nutzbarkeit

hochwertiger landwirtschaftlicher Böden, die Geologie, die Interessen des Naturschutzes bzw. übergeordnete

Schutzgebietsfestlegungen, den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, die vorhandene und geplante

Netzinfrastruktur sowie die Vermeidung einer Beeinträchtigung des Verkehrs Bedacht zu nehmen. Beträgt der

Abstand zwischen zwei oder mehreren einzelnen Flächen gemäß § 20 Abs. 2 Z 21 weniger als 200 m, dann besteht

ein funktioneller Zusammenhang und sind diese Flächen bei der Berechnung der Gesamtgröße

zusammenzurechnen. Zonen gemäß Abs. 3c bleiben dabei außer Betracht.

6. (3e)Außerhalb von Zonen nach Abs. 3c dürfen folgende Flächen im Grünland als Grünland-Photovoltaikanlagen
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im Ausmaß von über 2 ha gewidmet werden:

1. 1.Flächen im Ausmaß bis zu insgesamt 10 ha in einer Entfernung des nächsten Punktes der Widmungsfläche

zum Betriebsstandort von höchstens 500 m, soweit sich der Betrieb im Bauland gemäß § 16 Abs. 1 Z 3, 4, 6,

10 oder 11 befindet, sofern

1. a)die dafür solartechnisch geeigneten und ausreichend tragfähigen Flächen auf Dächern und die

solartechnisch geeigneten Flächen über Stellplätzen auf dem Betriebsstandort überwiegend für die

Aufstellung bzw. Anbringung von Photovoltaikanlagen genutzt werden bzw. eine solche zukünftige

Nutzung im Zeitpunkt der Widmung als Grünland-Photovoltaikanlagen gesichert ist,

2. b)die Widmungsfläche zur Eigenversorgung, das sind maximal 100 % des betrieblichen

Jahresverbrauchs am Betriebsstandort, für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen verwendet werden

soll, und

3. c)die Einspeisung direkt in die Verbrauchsanlage des Betriebes sichergestellt ist.

Für Betriebe mit einem Jahresstromverbrauch von mehr als 20 GWh dürfen über das Ausmaß von insgesamt

10 ha hinaus höchstens weitere 10 ha gewidmet werden. Das Grünland kann als Grünland-

Photovoltaikanlagen-Aufschließungszone festgelegt werden, wenn zugleich im örtlichen

Raumordnungsprogramm als Voraussetzung für deren Freigabe die Erfüllung der Verpflichtungen nach lit. a

festgelegt wird. § 16 Abs. 4 vierter Satz gilt sinngemäß.

2. 2.Flächen auf künstlich geschaffenen stehenden Gewässern.

7. (4)Im Grünland ist ein bewilligungs- oder anzeigepflichtiges Bauvorhaben gemäß der NÖ Bauordnung 2014 in der

geltenden Fassung, nur dann und nur in jenem Umfang zulässig, als dies für eine Nutzung gemäß Abs. 2

erforderlich ist und in den Fällen des Abs. 2 Z 1a und 1b eine nachhaltige Bewirtschaftung erfolgt. Bei der

Erforderlichkeitsprüfung ist darauf Bedacht zu nehmen, ob für das beabsichtigte Bauvorhaben geeignete

Standorte im gewidmeten Bauland auf Eigengrund zur Verfügung stehen.

8. (5)Für erhaltenswerte Gebäude im Grünland gilt:

1. 1.Eine bauliche Erweiterung von “erhaltenswerten Gebäuden im Grünland” darf nur dann bewilligt werden,

wenn die bauliche Maßnahme

1. a)für die Nutzung des Gebäudes erforderlich ist und

2. b)gegenüber dem ursprünglichen Baubestand in einem untergeordneten Verhältnis steht und

3. c)nicht auch durch eine Änderung des Verwendungszweckes und eine Adaptierung bestehender

Gebäudeteile (z. B. Dachboden, Stallraum, Futterkammer u. dgl.) erreicht werden

kann.Bemessungsgrundlage für alle späteren baulichen Erweiterungen ist immer die Bausubstanz zum

Zeitpunkt der Festlegung als “erhaltenswertes Gebäude im Grünland”. Wurde das Höchstausmaß

bereits ausgeschöpft, sind weitere Zubauten unzulässig. Die Errichtung von Nebengebäuden ist nur

dann zulässig, wenn der beabsichtigte Verwendungszweck nicht auch durch eine Adaptierung

bestehender Nebengebäude erreicht werden kann. Neue Nebengebäude müssen in einem

untergeordneten Verhältnis zur Grundrissfläche des Hauptgebäudes stehen (dabei darf die Summe der

Grundrissflächen aller Nebengebäude maximal 50 m² umfassen, sofern die Gemeinde im Sinn des

Abs. 2 Z 4 nichts anderes festgelegt hat) und müssen im Nahbereich zum Hauptgebäude situiert

werden.

2. 2.Bei nach Ausstattung und Größe ganzjährig bewohnbaren Wohngebäuden – ausgenommen solche nach

Z 6 – ist unabhängig von der Bestandsgröße abweichend von Z 1 lit. b für den familieneigenen Wohnbedarf

des Gebäudeeigentümers eine Erweiterung der Bruttogeschoßfläche auf höchstens 400 m² zulässig, sofern

nicht eine Einschränkung im Sinne des Abs. 2 Z 4 erfolgt ist. Die Unterteilung in mehrere Wohnungen gemäß

§ 47 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, ist zulässig.

3. 3.Eine Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden darf nur dann bewilligt werden, wenn

1. a)die angestrebte Nutzung des Gebäudes keine das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigende Lärm-

und Geruchsbelästigung sowie sonstige schädliche Einwirkungen auf die Umgebung verursachen kann

und

2. b)der ursprüngliche Baubestand in Substanz und äußerem Erscheinungsbild weitestgehend erhalten

bleibt und

3. c)mit der vorhandenen Infrastruktur das Auslangen gefunden oder die erforderliche Infrastruktur
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(Abwasserbeseitigung u. dgl.) ergänzt wird und

4. d)keine wesentlichen Veränderungen oder Nutzungseinschränkungen der angrenzenden unbebauten

Flächen eintreten.

Bei der Nutzungsänderung bestehender Gebäude für zukünftige Wohnzwecke gilt die in Z 2 festgelegte

Obergrenze nicht.

1. 4.Durch Elementarereignisse (Brand, Blitzschlag u. dgl.) vollständig zerstörte Gebäude dürfen

wiedererrichtet werden. Die Bewilligung zur Wiedererrichtung darf jedoch nur dann erteilt werden, wenn

der Umfang dem ursprünglichen Bestand entspricht, wobei Zubauten in dem unter Z 1 und Z 2

vorgesehenen Umfang zulässig sind.

2. 5.Zur Instandsetzung darf jene Bausubstanz ausgetauscht werden, deren Erhaltung technisch nicht möglich

oder unwirtschaftlich wäre.

3. 6.Die Wiedererrichtung eines erhaltenswerten Gebäudes bzw. Gebäudeteils im Grünland ist für den

Eigenbedarf des Gebäudeeigentümers bis zu einer Bruttogeschoßfläche von 170 m² zulässig (sofern nicht

eine Einschränkung im Sinne des Abs. 2 Z 4 erfolgt ist), wenn die Gemeinde dies mit dem Widmungszusatz

„Standort“ festgelegt hat und die Nutzung des Gebäudes auf Wohnnutzung eingeschränkt wurde. Dabei darf

nur eine Wohnung im Sinne des § 47 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, pro

Grundstück errichtet werden.Bei der Wiedererrichtung eines erhaltenswerten Gebäudes bzw. Gebäudeteils

im Grünland muss die Überschneidung mit dem Grundriss des Bestandes zu 50 % gegeben sein.Die

Bewilligung zur Wiedererrichtung darf nur dann erteilt werden, wenn der geplante Neubau das Orts- und

Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigt.

9. (6)Die Errichtung von Betriebsbauwerken für die öffentliche oder genossenschaftliche Energie- und

Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung, von Bauwerken für fernmeldetechnische Anlagen, von

Maßnahmen zur Wärmedämmung von bestehenden Gebäuden, Messstationen, Kapellen und andere

Sakralbauten bis zu den maximalen Abmessungen 3 m Länge, 3 m Breite und 6 m Höhe, Marterln und anderen

Kleindenkmälern sowie Kunstwerken darf in allen Grünlandwidmungsarten bewilligt werden. Die Fundamente

der Windkraftanlagen dürfen jedoch nur auf solchen Flächen errichtet werden, die als Grünland-

Windkraftanlagen im Flächenwidmungsplan gewidmet sind, wobei bei einer Wiedererrichtung zumindest die

zentrale Koordinate (der Mittelpunkt) der Windkraftanlage auf dieser Fläche zu liegen kommen muss.

Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 50 kW dürfen nur auf solchen Flächen errichtet

werden, die als Grünland-Photovoltaikanlagen gewidmet sind. An bereits am 7. Juli 2016 bestehenden Bauwerken

für die Energie- und Wasserversorgung sowie für die Abwasserbeseitigung, Aussichtswarten, Kapellen und

andere Sakralbauten dürfen weiterhin bauliche Veränderungen unabhängig von der vorliegenden

Flächenwidmung vorgenommen werden.

10. (7)Bei Materialgewinnungsstätten, Abfallbehandlungsanlagen und Aushubdeponien kann eine Unterteilung in

einzelne Abbau- oder Deponieabschnitte vorgesehen werden, die nach Eintritt der festgelegten Voraussetzungen

(Verfüllung und Rekultivierung vorangegangener Abbau- und Deponieabschnitte gemäß Gesamtkonzept u. dgl.)

vom Gemeinderat mit Verordnung für die bestimmungsgemäße Nutzung freigegeben werden.

11. (8)Gemeinden, die durch ein überörtliches Raumordnungsprogramm dazu ermächtigt sind, dürfen

Offenlandflächen für offene und unbewaldete Landschaftsteile festlegen, die typische Elemente der

erhaltenswerten Kulturlandschaft bilden und aus Gründen der Agrarstruktur, des Fremdenverkehrs, der

Siedlungsstrukturen sowie des Orts- und Landschaftsbildes auch weiterhin offen bleiben sollen. Diese Festlegung

von Offenlandflächen ist nur in Verbindung mit den Grünlandwidmungsarten Land- und Forstwirtschaft,

Parkanlagen, Ödland/Ökofläche und Freihalteflächen zulässig. Ist die Festlegung einer Offenlandfläche

beabsichtigt, kann der Gemeinderat hierüber einen Beschluss unter Angabe seines räumlichen

Geltungsbereiches (z. B.: Plandarstellung, Aufzählung von Grundstücksnummern) fassen und ist dieser durch

sechs Wochen an der Amtstafel öffentlich kundzumachen sowie in ortsüblicher Weise (z. B.: Gemeindezeitung,

Postwurfsendung) bekannt zu machen. Gleichzeitig ist auch die Bezirksverwaltungsbehörde hierüber zu

verständigen.

12. (9)Nach Rechtskraft der Baubewilligung für die Wiederrichtung eines erhaltenswerten Gebäudes oder

Gebäudeteils (Abs. 5 Z 6), der Baubewilligung für die Erweiterung eines Wohngebäudes gemäß Abs. 5 Z 2, wenn

damit die Bruttogeschoßfläche insgesamt 170 m² übersteigt, sowie der Änderung eines bisher betrieblich
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genutzten Gebäudes oder eines Teiles davon auf eine Wohnnutzung ist dem Gebäudeeigentümer, ist dieser nicht

bekannt, dem Grundeigentümer eine Standortabgabe als eine einmal zu entrichtende, ausschließliche

Gemeindeabgabe nach § 6 Abs. 1 Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45/1948 in der Fassung

BGBl. I Nr. 51/2012, vorzuschreiben.Deren Höhe beträgt grundsätzlich die Hälfte jenes Betrages, der sich aus dem

Produkt einer Berechnungslänge von 30, einem Bauklassenkoeffizienten von 1,25 und dem in der jeweiligen

Gemeinde aktuellen Einheitssatz gemäß § 38 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden

Fassung, ergibt.Die so errechnete Standortabgabe ist

1. 1.im Falle der Wiederrichtung jeweils mit dem Ausmaß der wiedererrichteten Fläche zu multiplizieren und

durch 170 zu dividieren.

2. 2.im Falle der Erweiterung mit der Bruttogeschoßfläche nach Erweiterung zu multiplizieren und durch 400

zu dividieren. Bei jeder nachfolgenden Erweiterung ist mit dem tatsächlichen Ausmaß der

Erweiterungsfläche zu multiplizieren und durch 400 zu dividieren.

3. 3.im Falle der Nutzungsänderung mit dem Ausmaß der geändert genutzten Fläche zu multiplizieren und

durch 400 zu dividieren, wobei bei einer geändert genutzten Fläche über 400m² und bei mehreren

aufeinanderfolgenden Nutzungsänderungen max. die Standortabgabe in voller Höhe vorzuschreiben ist.

Die zur Errichtung jener Straßen geleisteten Interessentenbeiträge, welche unter anderem der Erschließung

dieser Gebäude dienen, sind auf die Standortabgabe anzurechnen.Der Ertrag der Abgabe ist für die Herstellung

von staubfrei befestigten Straßen im Grünland zu verwenden. Dieser Abgabenbescheid hat dingliche Wirkung.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999
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